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Allgemeine Vorschriften 

Rechtscharakter, Zweck und Geltungsbereich 

Die allgemeine Geschäftsanweisung (AGA) regelt als innerdienstliche 
Vorschrift den allgemeinen Dienstbetrieb und den Geschäftsgang der 
Stadtverwaltung Neu-Isenburg. Sie soll dazu beitragen, die Arbeit der 
Verwaltung nach einheitlichen Grundsätzen auszurichten und den Ge­ 
schäftsgang zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten. 

Die AGA gilt für alle Ämter und Fachbereiche. Soweit Rechts- und Ver­ 
waltungsvorschriften die Stadt binden, gehen diese der AGA vor.

Aufbau der AGA

Die AGA besteht aus drei Teilen: Teil 1 umfasst die allgemeinen Vor­ 
schriften. Teil 2 (Verwaltungshandbuch Teil A bis C) Bestimmungen und 
Einzelregelungen. Teil 3 ist der Organisationsplan. 

Überlassung, Anwendung und Beachtung der AGA 

Der allgemeine Teil der AGA (Teil 1) wird allen ausgehändigt. Ein 
Exemplar der Gesamtausgabe erhalten alle Ämter/Fachbereiche. 

Neu eingestellte Mitarbeiterinnen erhalten den Textteil 1 bei Dienstantritt 
durch den Fachbereich Personalwesen. Er bleibt auch bei Versetzung in 
persönlichem Besitz. 

Die Mitarbeiterinnen haben sich mit dem Inhalt der AGA vertraut zu 
machen und ihre Vorschriften zu beachten. Die erstmalige Kenntnis­ 
nahme der AGA ist zu bescheinigen, die Bescheinigung ist zu den Per­ 
sonalakten zu nehmen.

Die Mitarbeiterinnen sind im Laufe des ersten Quartals eines jeden 
Jahres von den Amts-/Fachbereichsleiter*innen in geeigneter Weise auf 
die Grundsätze, Bedeutung und die Wichtigkeit der AGA sowie ge­ 
gebenenfalls darauf, dass Änderungen eingetreten sind, hinzuweisen. 

Für die Anwendung und Durchführung der AGA sind die Amts-/Fach- 
bereichsleiterinnen verantwortlich.

Besondere Regelungen 

Soweit für einzelne Verwaltungsbereiche, für bestimmte Verwaltungs­ 
angelegenheiten oder für die Tätigkeit bestimmter Beschäftigter beson­ 
dere Regelungen notwendig sind, können besondere Geschäfts- oder 
Dienstanweisungen von den Dezernatsleitungen erlassen werden. Diese 
sind in den Teil 2 der AGA aufzunehmen.
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1.4.2. Vor Erlass von besonderen Geschäfts- und Dienstanweisungen ist der 
Fachbereich 10.1 einzuschalten. Soweit in ihnen Regelungen vor­ 
gesehen sind, die von den Bestimmungen der AGA abweichen, ist die 
Genehmigung der*des Bürgermeisters*in erforderlich. Der Fachbereich 
10.1 bereitet hierfür die Entscheidung vor. 

1.4.3. Bei Vorschriften, die das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen be­ 
rühren, ist die Stellungnahme des Fachbereichs 10.2 erforderlich. Soweit 
der Eigenbetrieb den Erlass solcher Vorschriften plant, ist die Stellung­ 
nahme der Fachbereiche 10.1 und 10.2 erforderlich. 

1.4.4. Alle besonderen Geschäfts- und Dienstanweisungen sind vor Inkraft­ 
treten dem Personalrat zur Stellungnahme vorzulegen. 

1.4.5. Dienstvereinbarungen können zwischen der Dienststellenleitung und 
dem Personalrat geschlossen werden und dienen der Ausgestaltung ge­ 
setzlicher oder tarifvertraglicher Bestimmungen. Sie sind ebenfalls Be­ 
standteil des Verwaltungshandbuchs.

2. Allgemeine Dienstangelegenheiten

2.1. Grundsätze

2.1.1. Allgemein

Die Stadtverwaltung arbeitet nach den Grundsätzen der Recht- und Ge­ 
setzmäßigkeit. 

Die Beschäftigten haben ihre Aufgaben ohne Ansehen der Person nach 
sachlichen Gesichtspunkten sorgfältig und gewissenhaft zu erfüllen. Im 
dienstlichen Verkehr haben sie sich höflich und zuvorkommend zu ver­ 
halten.

2.1.2. Kundenservice

Die Beschäftigten haben sich gegenüber dem Publikum stets höflich, 
sachlich und bestimmt zu verhalten. Besucherinnen, die bei einem nicht 
zuständigen Amt/Fachbereich vorsprechen, sind an die zuständige 
Stelle zu verweisen. Dabei ist, falls notwendig, der Weg zu zeigen und 
die Nummer des Dienstzimmers anzugeben. 

Falls erforderlich, ist Besucherinnen bei der Ausfüllung von Vordrucken 
usw. Hilfe zu leisten.

Auf besondere Lebenssituationen ist Rücksicht zu nehmen.
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2.1.3. Amtsverschwiegenheit

Über die Amtsverschwiegenheit gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die 
Schweigepflicht besteht auch noch nach Beendigung des Dienst- bzw. 
Arbeitsverhältnisses. Die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit erstreckt sich 
auf alle Geschäftsvorfälle, Akten, Pläne usw. sowie den Inhalt von dienst­
lichen Besprechungen. Die Amtsverschwiegenheit besteht auch gegen­
über allen städtischen Bediensteten und ehrenamtlich Tätigen, die mit 
den Geschäftsvorfällen nicht selbst dienstlich zu tun haben.

2.1.4. Auskünfte

Auskünfte dürfen soweit zulässig nur im Rahmen der Befugnisse erteilt
werden. Sie müssen klar und erschöpfend sein. Auskünfte, auf die nur 
bestimmte Beteiligte Anspruch haben, dürfen erst gegeben werden, 
wenn über die Identität der*des Auskunftssuchenden kein Zweifel be­
steht. Das gilt vor allem für fernmündliche Auskünfte. Rechtsverbindliche 
Auskünfte dürfen in der Regel nur schriftlich erteilt werden.

Für die Gewährung von Akteneinsicht gelten die entsprechenden gesetz­
lichen Vorschriften.

2.1.5. Belohnungen und Geschenke

Die Annahme von Belohnungen, Geschenken und sonstigen Vorteilen ist
grundsätzlich nicht gestattet. Näheres regelt die entsprechende Dienst­
anweisung. In Zweifelsfragen ist die Antikorruptionsstelle einzubinden.

Das öffentliche Auftragswesen ist wegen seiner Finanzwirksamkeit in be­
sonderem Maße den Angriffen korrupter oder unlauterer Maßnahmen 
ausgesetzt. Auf die Korrektheit von Vergabeverfahren und der Dokumen­
tation ist besonderes Augenmerk zu richten. Hierzu ergeben sich aus der 
Vergabedienstanweisung konkrete Informationen.

2.1.6. Interessenkollision

Mitarbeiterinnen dürfen keine dienstlichen Handlungen vornehmen, die 
sie selbst oder ihre Angehörigen betreffen oder ihnen oder ihren Ange­
hörigen einen Vorteil verschaffen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen.

2.2. Wahrung städtischer Interessen

2.2.1. Entstandene oder absehbare Schäden, durch die der Stadt wesentliche
Nachteile entstehen könnten, sind unverzüglich dem Fachbereich 30 mit­
zuteilen. Dieser leitet die Information an die bestehende Sachversiche­
rung oder die Eigenschadensversicherung weiter und informiert bei be­
trächtlichen Schäden die Dienststellenleitung.
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2.2.2. Polizeiliche Maßnahmen in städtischen Dienststellen

Bei polizeilichen Maßnahmen in Dienstangelegenheiten gegen Mit­
arbeiterinnen sowie bei Maßnahmen in städtischen Dienststellen ist 
die*der Bürgermeisterin sofort zu benachrichtigen.

2.2.3. Maßnahmen von Behörden in städtischen Dienststellen

Die Amts-/Fachbereichsleitung und die*der Bürgermeisterin bzw. die zu­
ständige Dezernatsleitung sind sofort zu benachrichtigen, wenn in städ­
tischen Dienststellen Aufsichtsorgane oder Dritte Prüfungen vornehmen 
wollen. In jedem Fall ist die Vorlage eines schriftlichen Auftrages zu ver­
langen.

2.2.4. Aussagegenehmigung

Werden Beschäftigte aufgefordert, vor Gericht oder einer anderen Be­
hörde (z. B. Polizei) Aussagen zu machen oder Erklärungen abzugeben, 
so bedürfen sie hierzu einer vorherigen schriftlichen Genehmigung des 
Fachbereichs 10.3 Personal.

2.2.5. Verbesserungsvorschläge

Organisation und Geschäftsgang sind jederzeit auf Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit zu beobachten. Vorschläge zur Vereinfachung der Ver­
waltung können alle Beschäftigten unterbreiten. Dabei ist zu beachten, 
dass auch der kleinste Hinweis wertvoll sein kann. Bei Verwirklichung 
von Verbesserungsvorschlägen können nach besonderen Richtlinien 
Prämien gewährt werden. Näheres regelt die DV 28 - Dienstvereinba­
rung für das Projekt Haushaltskonsolidierung.

2.3. Arbeitszeit

2.3.1. Dienststunden

Die allgemein gültigen Dienststunden werden zwischen dem Magistrat 
und dem Personalrat vereinbart. Abweichende Regelungen für be­
stimmte Verwaltungsbereiche bedürfen der Zustimmung der*des Bürger­
meisterin und der Personalvertretung.

Einzelregelungen sind in besonderen Vereinbarungen festzulegen.

2.3.2. Dienstversäumnisse

Erkrankungen sind noch am selben Tag der Amts-/Fachbereichsleitung 
telefonisch oder per Mail (stellv. FBL in Kopie) bzw. der*dem Gleitzeitbe­
auftragten mitzuteilen. Darüber hinaus kann die Amts-/Fachbereichslei- 
tung für ihren Bereich eine andere Zuständigkeit festlegen. Schlüssel, die
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zum Dienstgebrauch benötigt werden, sind der Vertretung oder der 
Amts-/Fachbereichsleitung zuzustellen. Die Dienststelle hat umgehend 
die Krankmeldung an den Fachbereich 10.3 zu veranlassen.

Ist ein*e Mitarbeiterin länger als drei Tage arbeitsunfähig, so hat sie*er 
spätestens am vierten Arbeitstag eine ärztliche Bescheinigung vorzu­
legen, aus der die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit ersicht­
lich ist. Besteht über den in der ärztlichen Bescheinigung angegebenen 
Zeitpunkt hinaus weiterhin Arbeitsunfähigkeit, so ist ein erneutes ärzt­
liches Zeugnis vorzulegen.

Bei Dienstversäumnissen aus anderen persönlichen Gründen ist die 
Dienststelle unverzüglich zu benachrichtigen.

2.3.3. Urlaub

Die Amts-/Fachbereichsleitungen sind für die Koordinierung der Urlaubs­
ansprüche der Mitarbeiterinnen verantwortlich. In jedem Fall muss ein 
ordnungsgemäßer Dienstbetrieb gewährleistet sein. Die Entscheidung 
über die Gewährung von Urlaub für einen Zeitraum von mehr als drei 
Wochen obliegt dem Personaldezernenten.

2.3.4. Sonstige Dienstbefreiung

Neben der gesetzlichen und tariflichen Freizeitgewährung aus persön­
lichen Anlässen können in begründeten Einzelfällen Dienstbefreiung von 
der Amts-/Fachbereichsleitung bis zu zwei Stunden und von der Dezer­
natsleitung bis zu einem Tag gewährt werden.

2.3.5. Dienstunfälle

Jeder Unfall eines*r Mitarbeitersin während der Arbeitszeit und auf dem 
Weg zu und von der Arbeitsstelle muss sofort dem Fachbereich 10.3 mit­
geteilt werden. Kleinere Verletzungen während der Dienstzeit sind eigen­
verantwortlich in das Verbandsbuch einzutragen. Dieses befindet sich je­
weils im Erste-Hilfe-Kasten.

2.3.6. Dienstreisen, Dienstgänge und Benutzung von Verkehrsmitteln

Die Regelungen ergeben sich aus der Dienstanweisung und ergänzen­
den Verfügungen.

2.3.7. Mitarbeiterinnen, die für ihre Tätigkeit eine dienstliche Legitimation be­
nötigen, erhalten auf Antrag des zuständigen Amtes einen Dienst­
ausweis. Der Antrag ist an den Fachbereich 10.3 zu richten.
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2.3.8.

3.

3.1.

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.2.

3.2.1.

Schließdienst

Alle Beschäftigten sind selbst dafür verantwortlich, dass beim Verlassen 
des Hauses Fenster und Türen verschlossen und elektrische Geräte ab­
geschaltet sind.

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten 

Aufbau der Verwaltung 

Dezernatsgliederung

Die Ämter/Fachbereiche sind zu Dezernaten zusammengefasst. Die Zu­
ordnung der Ämter/Fachbereiche zu den Dezernaten ergibt sich aus dem 
Dezernatsgliederungsplan. Die Änderung des Dezernatsgliederungs­
planes obliegt der*dem Bürgermeisterin.

Organisationspläne

Die Organisationspläne strukturieren die Verwaltung hinsichtlich deren 
Aufbau, der Aufgaben sowie Zuständigkeit und Verantwortung der Fach­
bereiche und Ämter. Diese werden durch den Fachbereich 10.1 er­
arbeitet und geprüft und durch die*den Bürgermeisterin genehmigt.

Aufgabengliederung

Im Aufgabengliederungsplan sind die Aufgaben, die den gesetzlichen 
oder politischen Auftrag der Verwaltung beinhalten, den Organisations­
einheiten zugewiesen.

Grundsätze für die Verwaltungstätigkeit

Verwaltungsführung

Die Verwaltung kann den sich aus dem Wandel der kommunalen Auf­
gaben ergebenden Anforderungen nur gerecht werden, wenn die 
Führungskräfte sich auf die eigentlichen Funktionen der Leitung be­
schränken und die verantwortliche Erledigung der Sachaufgaben, d. h. 
die Bearbeitung der Geschäftsvorfälle, und die abschließende Entschei­
dung so weit wie möglich nach unten verlagert wird. Maßstab für die 
Übertragung der Entscheidungsbefugnis muss die Fähigkeit sein, einen 
Sachverhalt hinreichend zu beurteilen. Dieser Führungsgrundsatz er­
fordert, dass die Entscheidungsbefugnisse von der Sachbearbeitungs- 
ebene ausgehend aufgebaut werden. Bei der sich hieraus ergebenden 
Form der Zusammenarbeit ist die gegenseitige Information, und zwar 
sowohl zwischen den Vorgesetzten und ihren Mitarbeiterinnen als auch 
der Mitarbeiterinnen untereinander besonders wichtig. Durch diesen 
Arbeitsstil kann die Leistungsfähigkeit der Verwaltung erheblich ge­
steigert werden.
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• Mehrfacharbeit und Zeitverluste werden vermieden,
• der Arbeitsablauf wird verkürzt und beschleunigt,
• die Führungskräfte werden von Routineangelegenheiten entlastet 

und können sich mehr ihren Führungsaufgaben widmen,
• Mitdenken und Mithandeln der Mitarbeiterinnen werden gefördert,
• die Arbeitsfreude der Mitarbeiterinnen wird durch die größere 

Selbstständigkeit erhöht.

Einmal wöchentlich treffen sich alle Amts-/Fachbereichsleitungen mit 
der*dem Bürgermeisterin und Erstem Stadtrat/Erster Stadträtin an 
einem feststehenden Termin zum Informationsaustausch. Die Teilnahme 
ist verpflichtend, bei Verhinderung ist eine Vertretung zu entsenden.

3.2.2. Leitung

Die Leitung der Organisationseinheit umfasst je nach Leitungsebene

• die Festlegung der Aufgabenziele,
• den Einsatz der Mitarbeiterinnen,
• die Regelung der gegenseitigen Information,
• die Koordination der Tätigkeiten,
• die Ausübung der Dienstaufsicht.

Hierfür tragen die Vorgesetzten die volle Verantwortung (Führungs­
verantwortung).

3.2.3. Festlegung der Aufgabenziele

Die Vorgesetzten legen im Rahmen der bestehenden Vorschriften und 
Anweisungen die Aufgabenziele fest. Dies kann durch Richtlinien, Pläne, 
Programme oder in anderer geeigneter Weise geschehen. Sie schaffen 
außerdem die Voraussetzungen für eine bestmögliche Erledigung der 
Aufgaben.

3.2.4. Einsatz der Mitarbeiterinnen

Die Vorgesetzten weisen die Mitarbeiterinnen in ihr Aufgabengebiet ein.

Insbesondere die Amtsleitungen sind verpflichtet, ständig neue Wege zu 
suchen, um die Mitarbeiterinnen von Massenarbeiten oder schemati­
schen Arbeiten zu entlasten und sie möglichst für qualifiziertere Tätig­
keiten freizusetzen. Hier kann die Digitalisierung einen wichtigen Beitrag 
liefern.

3.2.5. Regelung der gegenseitigen Information

Die Vorgesetzten informieren die Mitarbeiterinnen über jeden Sach­
verhalt, der die Erledigung ihrer Aufgaben berührt.
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